
Lausanne, 9. April 2014

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 9. April 2014 (9C_114/2013)

Nullverzinsung von Altersguthaben: Bundesgericht weist 
Beschwerde gegen Pensionskasse ab

Pensionskassen,  deren  Leistungsangebot  die  obligatorische  Vorsorge  übersteigt,  
dürfen  innerhalb  bestimmter  Grenzen  auch  bei  einer  Überdeckung  auf  die  Ver-
zinsung  des  Altersguthabens  von Versicherten  verzichten.  Das  Bundesgericht  er-
weitert  den Anwendungsbereich  des  Anrechnungsprinzips  und lässt  eine Nullver-
zinsung  zu,  soweit  das  gesetzliche  Vorsorgekapital  mit  dem  entsprechenden  
Mindestzins erhalten bleibt.

Die  betroffene  Pensionskasse  erbringt  für  die  Bereiche  der  obligatorischen  und  der 
überobligatorischen  beruflichen  Vorsorge  eine  Gesamtleistung  (sogenannte  "umhül-
lende" Pensionskasse). 2008 hatte die Kasse eine Unterdeckung aufgewiesen, in den 
Jahren 2009 und 2010 lag der Deckungsgrad knapp über 100 Prozent. 2009 beschloss 
die Vorsorgeeinrichtung, das Altersguthaben von Versicherten nicht zu verzinsen, die im 
Verlauf  des  Jahres  2010  austreten.  Von  dieser  Nullverzinsung  betroffen  ist  ein 
Versicherter, der die Pensionskasse im November 2010 verlassen hatte. 

Die II. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts weist seine Beschwerde an ihrer  
Sitzung vom Mittwoch ab und beurteilt  das Vorgehen der Pensionskasse als zulässig.  
Laut Gericht lässt sich aus den Weisungen des Bundesrates über die Massnahmen zur 
Behebung  von  Unterdeckungen  in  der  beruflichen  Vorsorge  nicht  ableiten,  dass 
umhüllenden Pensionskassen eine Minder- oder Nullverzinsung des Alterskapitals nach 
dem  Anrechnungsprinzip  bei  einer  Überdeckung  verboten  wäre.  Das  Anrechnung-
sprinzip  lässt  eine  Nullverzinsung  des  Gesamtguthabens  von  Versicherten  in  einem 
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solchen Fall zu, soweit dadurch ihr obligatorisches Guthaben mit dem dazugehörenden  
gesetzlichen Mindestzins erhalten bleibt. 

Eine Minder- oder Nullverzinsung wie im vorliegenden Fall ist laut Bundesgericht nicht  
beliebig  durchführbar.  Da  die  Massnahme  ausschliesslich  die  aktiven  Versicherten 
betrifft,  sind  ihr  Grenzen  gesetzt.  Voraussetzung  ist  zunächst  der  Bestand  von 
überobligatorischem  Altersguthaben.  Eine  weitere  Schranke  bildet  das  Verhältnis -
mässigkeitsprinzip,  indem  die  Minder-  oder  Nullverzinsung  angezeigt  und  begründet 
sein muss, was bei drohender Gefahr einer Unterdeckung zutreffen kann. Eine Limite 
kann sich zudem aus der Versichertenstruktur ergeben. Im konkreten Fall erscheint die 
Nullverzinsung insgesamt sachlich geboten und angemessen. Dass die Nullverzinsung 
nur bei den austretenden Versicherten angewendet wurde, ist  mit dem Gleichbehand-
lungsgebot vereinbar.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 97 16; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf unserer 
Webseite www.bger.ch   / "Rechtsprechung (gratis)" / "Weitere Urteile ab 2000" 
veröffentlicht werden (im Suchfeld die Urteilsreferenz 9C_114/2013 eingeben). Wann 
die schriftliche Begründung vorliegen wird, ist noch nicht bekannt.
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